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Die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Gugerbauer, Mag. Haupt, 

Mag. Praxmarer haben am 27. April 1990 unter der Nr. 5442/J an 

mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend Pro­

bleme der Abgänger/-innen der Bundesfachschule für Sozialberufe 

gerichtet, die folgenden Wortlaut hat: 

"1. Ist es richtig, daß die Absolventen/-innen der dreijährigen 
Fachschule für Sozialberufe nicht einmal als Stationsge­
hilfen eingestuft werden? 

2. Wenn ja: Halten Sie diesen Zustand angesichts der Ausbil­
dung an diesen Schulen für haltbar? 

3. sind Sie bereit, Schritte in die Wege zu leiten, die eine 
entsprechende Anstellung und Einstufung dieser Absolven­
ten/-innen ermöglicht? 

4. Wenn ja: Wann ist damit zu rechnen?" 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Zu den Fragen 1 und 2: 

Es ist richtig, daß die Absolventen(innen) der dreijährigen 

Fachschule für Sozialberufe nicht einmal als Stationsgehilfen 

eingestuft werden können, weil sie mit den im Rahmen ihrer Aus­

bildung erworbenen Kenntnissen für den Einsatz in Krankenan­

stalten nicht geeignet sind. 
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Die stationsgehilfenausbildung umfaßt neben der berufsspezi­

fischen theoretischen Ausbildung vor Ablegung der Prüfung eine 

mindestens sechsmonatige Praxis an einer Krankenanstalt unter 

der Aufsicht von Ärzten bzw. Diplomschwestern und kann mit der 

Ausbildung an der Fachschule für Sozialberufe nicht verglichen 

werden. 

Um den Absolventen der Fachschule für Sozialberufe den Einsatz 

in der Krankenpflege zu ermöglichen, ist daher eine den jewei­

ligen Pflegeberufen adäquate theoretische und praktische Aus­

bildung erforderlich. 

Zu den Fragen 3 und 4: 

Das Bundeskanzleramt-Gesundheit hat auf Grund der fachlichen 

Vorarbeiten des ÖBIG bereits einen Entwurf einer Novelle des 

Krankenpflegegesetzes ausgearbeitet, der in Form eines Initia­

tivantrages am 16. Mai 1990 im Nationalrat eingebracht wurde. 

Dieser Entwurf sieht die Schaffung des Berufes eines Pflege­

helfers mit einer gegenüber den bisherigen Stationsgehilfen 

erweiterten Ausbi.ldung bzw. einem erweiterten Berufsbild vor. 

Durch diese erweiterte theoretische und praktische Ausbildung 

wird der Pflegehelfer zur Unterstützung von diplomierten Kran­

kenpflegekräften, aber auch zur Unterstützung der von Ärzten 

und medizinisch-technischen Therapeuten durchgeführten Behand­

lungen sowohl im stationären Akutbereich als auch im statio­

nären Langzeitbereich, wie in Langzeitabteilungen von Kranken­

anstalten, in Pflegeheimen bzw. Pflegeeinheiten von Alten­

heimen, insbesondere aber auch im Rahmen von Institutionen, die 

Hauskrankenpflege anbieten, einsetzbar sein. 

Festzuhalten ist jedenfalls, daß in diesem Entwurf auf Absol­

venten einschlägiger Schulen - wie Fachschulen für Sozialbe­

rufe, Schulen für Altenhilfe etc. - insoferne Bedacht genommen 

wurde, als die Möglichkeit der Erlangung der Berufsberechtigung 

als Pflegehelfer mit einer Ergänzungsausbildung vorgesehen ist. 
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